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Dienende Windkraftanlage
zum

landwirtschaftlichen Betrieb

Walter Eggersglüß
Abt.2/Energieberatung

WEA der Kilowatt – Klasse >>> KWEA
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Leistungsberechnung für Windkraftanlagen

P = cp * ½ r * AR * vW³

cp = Leistungsbeiwert (max. 0,59)

r = Luftdichte in kg/m³

AR = durchströmte Rotorfläche in m²

vw = Windgeschwindigkeit in m/s

Turbulenzen 
vor und hinter Windhindernissen

WEA können nur laminare Strömung nutzen
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Windmittel in Nabenhöhe m/s

Spezifische Stromerträge von WEA
bei unterschiedlichem Windangebot

Auslegung etwa 200 W/m² Rotorkreisfläche

Fraunhofer-Institute für Windenergie und Energiesystemtechnik IWES
Excel-Programm Small Wind Turbine Yield Estimator
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Wirtschaftlichkeit von KWEA

• Prüfung des Windangebotes am Standort

• Ermittlung der Jahresstromproduktion der KWEA

• Gesamtkosten inklusive aller Nebenkosten (Investition)

• Lebensdauer der Anlage (20 Jahre ?)

• Finanzierung der Investition (Kreditlaufzeit + Zinsansatz)

• Betriebskosten (Versicherung, Wartung, Reparatur, etc.)

• Kennwerte: > Investition in Euro / kWh und Jahr

> Betriebskosten in Cent je kWh

>>> Maximal wirtschaftliche spezifische Investition >>> 

WEA-Kennwerte

Standortqualität windschwach mittel windstark

durchschnittliche Wind-
geschwindigkeit in 30m Höhe

m/s 4,50 5,50 6,50

Vollaststunden Vh/a 1.267 2.033 2.833

Stromproduktion je Jahr kWh/a 38.000 61.000 85.000

Gesamte Investition in Euro € 120.000 120.000 120.000

spez.Investetion €/kW 4.000 4.000 4.000

Spez.Investition in Euro/kWh 
Jahresstromproduktion

€/kWh.a 3,16 1,97 1,41

Nutzungsdauer in Jahre a 20 20 20

Zinsen (5 Prozent/2) €/a 3.000 3.000 3.000

Abschreibung 5 % €/a 6.000 6.000 6.000

Betriebskosten je Kilowattstunde 
und Jahr

Ct/kWh.a 4,00 4,00 4,00

Betriebskosten in Euro pro Jahr €/a 1.520 2.440 3.400

Jahreskosten in Euro je Jahr €/a 10.520 11.440 12.400

Stromerzeugungskosten                               
(in Cent je Kilowattstunde) 

Ct/kWh.a 27,68 18,75 14,59 

30 kW - Kleinwindenergieanlage mit 30m Nabenhöhe

Stromerzeugungskosten von Kleinwindanlagen
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Selbstversorgunggrad mit WEA
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gleichmäßiger Verbrauch
hoher Strombedarf Winter

Verwertung von Windstrom
ohne Mwst.

vermiedene
Strombezugskosten 20,00 Ct/kWh
Stromeinspeisung nach EEG 8,93 Ct/kWh

Stromproduktion WEA 30.000 kWh/a
Stromverbrauch Betrieb 20.000 kWh/a
Stromproduktion/Stromverbrauch 1,5
Selbstversorgungsgrad 50 %

Windstromverbrauch Betrieb 10.000 kWh/a
Stromeinspeisung nach EEG 20.000 kWh/a

Verwertung des Windstroms 14,5 Ct/kWh
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Betriebskosten in Ct/kWh

Maximale Investkosten WEA

20 Ct/kWh 15 Ct/kWh 10 Ct/kWh

bei 7 % Kapitalkosten / Jahr (20 a Lebensdauer, Zins 4 % / 2)
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BauGB § 35 Bauen im Außenbereich 

(1) Im Außenbereich ist ein Vorhaben nur zulässig, wenn 
öffentliche Belange nicht entgegenstehen, die 
ausreichende Erschließung gesichert ist 
und wenn es 

1. einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb dient und 
nur einen untergeordneten Teil der Betriebsfläche 
einnimmt,

2. Sonstige Vorhaben können im Einzelfall zugelassen 
werden, wenn ihre Ausführung oder Benutzung 
öffentliche Belange nicht beeinträchtigt und die 
Erschließung gesichert ist. 

Windenergie und Baurecht

Windenergie und Baurecht

• WEA dient landwirtschaftlichem Betrieb, 
wenn nachgewiesen wird, dass Windstrom überwiegend 
dem privilegiertem Vorhaben zugute kommt.

• „Raumbedeutsamkeit“ wird geprüft (Unterordnung)

• Optische Zuordnung zum Betrieb, da Nebenanlage

• Nebenanlagen i.d.Regel bis 50m Gesamthöhe möglich

• Einzelanlagen bis 30m Gesamthöhe allgemein möglich

• Technische Nachweise sind immer erforderlich

• Zertifizierung bietet gute Grundlage
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Grundsätze für Planung und Genehmigung von Windkraftanlagen − WKA-Erl. − 
Gem. RdErl. d. Ministeriums für Bauen und Verkehr − VI A 1 - 901.3/202 −, d. 
Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz − 
VII 8 - 30.04.04 − u. d. Ministeriums für Wirtschaft, Mittelstand und Energie ú IV A 3-
00-19 ú v. 21.10.2005

5.2.1.1 Untergeordnete Nebenanlage 
Eine Windkraftanlage ist im Außenbereich nach § 35 Abs. 1 BauGB als unselbstän-
diger Teil eines seinerseits privilegierten Betriebes (z. B. Land- oder Forstwirtschaft, 
gartenbauliche Erzeugung, gewerbliche Tierhaltung) genehmigungsfähig. Vorausset-
zung ist, dass die Windkraftanlage der Hauptanlage (dem Betrieb) unmittelbar zu-
und untergeordnet ist und bei landwirtschaftlichen Betrieben (einschließlich aller Ne-
benanlagen) nur einen untergeordneten Teil der Betriebsfläche einnimmt. Die räumli-
che Zuordnung erfordert, dass die Windkraftanlage sich in angemessener räumlicher 
Nähe zu dem mit Energie versorgten Betrieb befindet. Nach der Zweckbestimmung 
muss der überwiegende Teil der erzeugten Energie dem privilegierten Vorhaben zu-
gute kommen. Wegen der Größe und der Leistungsfähigkeit moderner Anlagen ist 
i.d.R. davon auszugehen, dass sich nur Anlagen bis zu 50 m Gesamthöhe einem im 
Außenbereich zulässigen Betrieb i.S.d. § 35 Abs. 1 BauGB unterordnen können. 

Entscheidungshilfen

• Standortprüfung auf Windangebot u. Genehmigungsfähigkeit

• Ermittlung der Jahresproduktion auf den Standort bezogen

• Hersteller bietet garantierte Leistungskurve

• Versicherbarkeit und Wartungsvertrag klären

• Anbieter macht Komplettangebot (schlüsselfertig)

• Nachlässe bei Eigenleistungen eindeutig festlegen

• Referenzen befragen

• Rentabilität bei vorhandenen Randbedingungen prüfen


